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1. Die Kommission hat dem Rat am 20. März 2012 ihren Vorschlag bezüglich der Verlängerung 

des Abkommens über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen der Euro-

päischen Gemeinschaft und der Föderativen Republik Brasilien1 übermittelt. 

 

2. Das Verfahren zur Konsultation von Kroatien zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates 

über die Verlängerung dieses Abkommens folgte den gemeinsamen Leitlinien 

(Dok. 10475/12); die Konsultationsfrist endete am 20. Juni 2012. 

 

3. Die Gruppe "Forschung" hat im Anschluss an ihre Sitzung vom 2. Juli 2012 Einvernehmen 

über die Verlängerung des Abkommens erzielt. 
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4. Am 10. Juli 2012 hat der Rat beschlossen, den Entwurf des Ratesbeschlusses über die 

Verlängerung des Abkommens2 dem Europäischen Parlament zur Zustimmung zuzuleiten.  

 

5. Das Europäische Parlament hat auf seiner Plenartagung vom 13. September 2012 seine 

Zustimmung zur Verlängerung des Abkommens erteilt. 

 

6. Daher wird der Ausschuss der Ständigen Vertreter ersucht, dem Rat vorzuschlagen, den 

Beschluss des Rates über die Verlängerung des Abkommens in der von den Rechts- und 

Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung (Dok. 10475/12 RECH 173 AMLAT 30 

OC 260) auf einer seiner nächsten Tagungen als A-Punkt anzunehmen.  
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2 Dok. 10475/12. 




